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SCHWEIZERISCHE BUNDESGESETZGEBUNG IN LIECHTENSTEIN

Der Zollveitrag vom 29. März 1923 zwischen Liechtenstein und
der Schweiz sieht vor, dass zufolge des Zollanschlusses im
Fürstentum Liechtenstein in gleicher Weise Anwendung finden
wie in der Schweiz die zur Zeit des Inkrafttretens des
Vertrages geltenden und während dessen Dauer in Rechtswirksamkeit

tretenden Bestimmungen:

- der gesamten schweizerischen Zollgesetzgebung,

- der übrigen Bundesgesetzgebung soweit der Zollanschluss
ihre Anwendung bedingt.

Ausgenommen sind diejenigen Vorschriften der Bundesgesetzgebung,
durch welche eine Beitragspflicht des Bundes begründet

wird.
Artikel 9 des Zollvertrages sieht ferner vor, dass die in
Liechtenstein anwendbaren bundesrechtlichen Erlasse in einer
Anlage I und die in Liechtenstein anwendbaren Staatsverträge
in einer Anlage II aufgeführt werden. Der gegenwärtig
vorliegende Bericht zur Anlage I wurde, auf den 31. Dezember 1977
bereinigt und vom Bundesrat am 4. Dezember 1978 genehmigt.
Die Anlage I ist nun in Nr. 32 Band II des Bundesblattes vom
14. August 1979 veröffentlicht worden. (Interessenten können
wir Anlage I kostenlos zustellen).
Die letzte Gesamtbereinigung der Anlage I fand im Jahre 1949
statt. Bis 1959 wurden eine Anzahl von Berichtigungen und
Ergänzungen durchgeführt und jeweils im liechtensteinischen
Landesgesetzblatt kundgemacht.

Die letzte Veröffentlichung der Anlage I zum Zollvertrag
erschien im Bundesblatt 1949 II 1000.

Eine Veröffentlichung der in Liechtenstein auf dem Gebiet der
Landwirtschaft anwendbaren Gesetzgebung kann erst später
erfolgen.

DIE SCHWEIZ: VERMESSEN UND SCHRAFFIERT

Als ein grossartiges Ereignis hat Bundesrat Rudolf
Gnägi an einer Feier aus Anlass der Vollendung der
Landeskarte der Schweiz dieses Werk gewürdigt. Ein
Werk, das in jahrzehntelanger Arbeit entstanden
ist und mit dem eine stolze schweizerische Tradition
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